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Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung IV).  

Stellungnahme Schweizerischer Gemeindeverband 

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat  
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 7. Dezember 2015 haben Sie dem Schweizerischen Gemeindeverband (SGV) das 
oben erwähnte Geschäft zur Stellungnahme unterbreitet. Für die Gelegenheit uns aus Sicht der rund 
1‘600 dem SGV angeschlossenen Gemeinden äussern zu können, danken wir Ihnen.  
 
I.  Allgemeine Bemerkungen 

1.  Sind Sie mit der Ausrichtung der IV-Revision „Weiterentwicklung der IV“ einverstanden? 
Wie positionieren Sie sich zu den grossen Linien der Vorlage im Allgemeinen?  

 
Der SGV begrüsst grundsätzlich die Stossrichtung der vorliegenden IV-Reform und die damit verbundene 
Zielsetzung, das Eingliederungspotential von Kindern, Jugendlichen und psychisch erkrankten Versicher-
ten zu stärken und deren Vermittlungsfähigkeit unter Einbezug der beteiligten Akteure zu verbessern. 
Seit 2011 setzen sich Bund, Kantone und Gemeinden im Rahmen der nationalen Interinstitutionellen Zu-
sammenarbeit IIZ gemeinsam für die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Fachberei-
chen der sozialen Sicherung, der Bildung und der Arbeitsmarktintegration ein. Ziel der IIZ ist es, die ver-
schiedenen Versicherungs-, Sozial- und Bildungsleistungen zugunsten der betroffenen Personen optimal 
aufeinander abzustimmen und mit den beteiligten Institutionen gemeinsam nach geeigneten Integrati-
onsmassnahmen zu suchen. Für eine adäquate und koordinierte Unterstützung von Personen mit psychi-
schen Erkrankungen ist es sinnvoll, auch das Gesundheitswesen als IIZ-Partner aufzunehmen und so 
eine bessere Abstimmung von Dienstleistungen im Bereich Erwerbstätigkeit und Gesundheit sicherzu-
stellen. Die IIZ ist in diesem Sinne weiter auszubauen und zu stärken.  
 
Im Hinblick auf die angestrebte weitere Optimierung der IV ist es unabdingbar, die Auswirkungen der Re-
form auf das Sozialsystem insgesamt zu berücksichtigen. So haben die Reformen der letzten Jahre in der 
IV zur Kostensteigerung innerhalb der Ergänzungsleistungen (EL) beigetragen. Der heutige Kostendruck 
auf die Gemeinden infolge starker Zunahme von EL und Sozialhilfekosten ist erheblich und muss auf 
Dauer reduziert werden. Aus- und Wechselwirkungen in Bezug auf die anderen Systeme der sozialen Si-
cherheit sind in die weitere Diskussion zur vorliegenden Revision aufzunehmen. Die Weiterentwicklung 
der IV ist namentlich Teil von weiteren hängigen Reformen des IVG.  
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Dazu zählen unter anderem das Stabilisierungsprogramm des Bundesrates und die bei der SGK-NR sis-
tierte Vorlage 3 der IV-Revision 6b (2. Massnahmenpaket). Hinzu kommt, dass bei der Evaluation der IV-
Revision 6a erst teilweise Ergebnisse vorliegen. Nach vielen Jahren hoher Defizite schliesst die IV 2014 
mit einem positiven Ertragsergebnis ab. Es ist jedoch noch offen, wie gross in den nächsten Jahren die 
finanziellen Einsparungen der IV aufgrund dieser Revision sein werden. Angesichts der oben erwähnten 
Revisionsvorlagen sind die Schätzungen über den gesamten Verlauf der Sanierung der IV zu positiv. Der 
SGV fordert den Bundesrat deshalb auf, eine Gesamtschau der finanziellen Situation der IV in den nächs-
ten Jahren unter Berücksichtigung der noch laufenden Revisionen in der IVG und der Altersvorsorge 
2020 vorzunehmen.  
 
Der SGV befürwortet grundsätzlich die Verfeinerung der Rentenabstufung, allerdings mit der Einschrän-
kung, dass diese nicht zu Kostenverlagerungen hin zu den EL und der Sozialhilfe und damit zu neuen fi-
nanziellen Belastungen für die Gemeinden führt.  
 
II  Bemerkungen zu einzelnen Punkten 

 
Im Nachfolgenden verweisen wir auf die detaillierten Ausführungen der SODK, EDK und GDK, die wir 
ebenfalls unterstützen.  
 
Zielgruppe Kinder (0 – 13) 

2.  Sind Sie einverstanden mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste anhand der fünf 
Kriterien  

Der Schaffung von Kriterien, anhand derer präzise und transparent jene Geburtsgebrechen bestimmt 
werden können, bei denen die medizinischen Massnahmen im Rahmen des IVG zu finanzieren sind, wird 
begrüsst. Allerdings schränken die vorgeschlagenen konkreten Kriterien den Zuständigkeitsbereich der IV 
zu sehr ein und verkomplizieren die Festlegung der Zuständigkeit und die Finanzierung von medizini-
schen Massnahmen durch unnötige Schnittstellen zur Krankenversicherung. 

 
Die Kriterien nach Artikel 13 Buchstabe a des Gesetzesentwurfes sind erforderlich und unbestritten. Das 
Kriterium der Invalidisierung ist zwar für die Bestimmung der Zuständigkeit der IV nachvollziehbar, hinge-
gen ist nicht klar, wie dieses Kriterium in der Praxis angewendet werden soll und welche Konsequenzen 
es für die Liste der Geburtsgebrechen nach sich zieht. Wir fordern den Bundesrat auf, die entsprechen-
den Auswirkungen in der Botschaft vertiefter auszuführen. 
Die IV soll für sämtliche medizinische Massnahmen bei Geburtsgebrechen zuständig sein. Es ist nicht 
sinnvoll, dass Behandlungsdauer sowie Schweregrad einer Erkrankung zur Definition von Geburtsgebre-
chen herangezogen werden resp. kürzere Behandlungen oder Behandlungen für Gebrechen leichten Gra-
des nicht über das IVG, sondern über das KVG finanziert werden sollen. Damit wird die Zuordnung von 
Leistungen zu den verschiedenen Sozialversicherungssystemen nicht wie gewünscht vereinfacht, son-
dern weiter verkompliziert. Wir beantragen, auf die Kriterien nach Artikel 13 Buchstaben c und d des Ge-
setzesentwurfes zu verzichten. 
Die Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste darf nicht zu Kostenverlagerungen von der IV in die Kran-
kenversicherung und damit zu Mehrkosten für die Kantone führen. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, 
warum in der Tabelle auf Seite 139 des erläuternden Berichts die finanziellen Auswirkungen der Anpas-
sungen im Bereich der Kinder mit CHF 0 ausgewiesen werden. 
Wir gehen davon aus, dass sich eine Kostenverlagerung auf die Krankenversicherer bei einem Wegfall 
der Kriterien nach Artikel 13 Buchstaben c und d des Gesetzesentwurfes erheblich reduzieren oder gar 
aufheben würde. Wir fordern den Bundesrat auf, die finanziellen Folgekosten der Aktualisierung der Ge-
burtsgebrechenliste inkl. der voraussichtlichen Auswirkungen auf die Kantone, in der Botschaft näher 
auszuführen. 
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3.  Sind Sie einverstanden mit der Anpassung der IV-Leistungen bei Geburtsgebrechen an die 

Kriterien der Krankenversicherung?  

Die Einführung der Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit, welche be-

reits in der heutigen Rechtsprechung zur Anwendung kommen, wird begrüsst. 

 
Zielgruppe Jugendliche und junge psychisch erkrankte Versicherte 

4.  Sind Sie mit der Ausweitung der Früherfassung auf Jugendliche einverstanden?  

Der SGV befürwortet die Ausweitung  der Früherfassung auf Jugendliche und geht davon aus, dass die 
heutigen Strukturen wie zum Beispiel das Case Management stärker unterstützt werden.  

 
Aus Sicht des SGV ist es sachgerecht, die Früherfassung bereits im Rahmen der Regelschule zu verstär-
ken. Dies mit dem Ziel, den Invaliditätsfall zu vermeiden. Generell verfügen die Kantone jedoch bereits 
über Begleitmassnahmen im Rahmen des Case Management beim der ersten Übergang (Volksschule - 
Berufsausbildung). 
 
5.  Sind Sie mit der Ausweitung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche einverstan-

den?  

Die Aufhebung der Beschränkung auf ein Jahr sowie die Ausweitung auf mehr als zwei Jahre (erläutern-
der Bericht S. 32) wird begrüsst. Die bisherige Praxis der Beschränkung der Unterstützungen auf Integra-

tionsmassnahmen auf ein Jahr, in Ausnahmefällen auf zwei Jahre, erscheint uns nicht zielführend. 

 
Generell vermissen wir im erläuternden Bericht Aussagen zur Frage, wie die IV künftig die Berufsbildung 
für Jugendliche mit starken Beeinträchtigungen unterstützen will. In diesem Zusammenhang möchten 
wir deshalb anregen, bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung, wenn immer möglich von Beginn an 
mehrjährige Unterstützungen zu gewähren. Die Zielgruppe benötigt tendenziell eher mehr Zeit für einen 
erfolgreichen Abschluss und die Erfolgschancen sind oft nicht bereits in den ersten Monaten nach Be-
ginn einer Ausbildung beurteilbar. 
 
6.  Sind Sie mit der Mitfinanzierung kantonaler Brückenangebote zur Vorbereitung auf erst-

malige berufliche Ausbildungen einverstanden? und 
7.  Sind Sie mit der Mitfinanzierung des Case Managements Berufsbildung auf Kantonsebene 

einverstanden?  

Wir sehen die Möglichkeiten zur Unterstützung von kantonalen Brückenangeboten oder dem Case Ma-
nagement Berufsbildung als folgerichtig an (erläuternder Bericht S. 124). Die vorgesehene Mitfinanzie-
rung dieser Massnahmen zu einem Drittel durch die IV erachten wir jedoch als zu gering und schlagen 
eine 50%ige Beteiligung der IV an Kosten vor. Dabei ist darauf zu achten, dass die kantonalen Zuständig-
keiten für die Massnahmen wie heute bestehen bleiben, damit unklare Rollen und Doppelspurigkeiten 

vermieden werden können. 

 
8.  Sind Sie mit der Anpassung der Höhe des Taggelds an gesunde Personen in Ausbildung 

einverstanden?  

Diese Massnahmen werden grundsätzlich begrüsst. Damit können falsche finanzielle Anreize für junge 
Menschen vermieden werden, weil das bisherige Taggeld im Verhältnis gegenüber Lernenden ohne IV-
Unterstützung zu hoch ist. 
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9.  Sind Sie mit den vorgeschlagenen finanziellen Anreizen für Arbeitgebende zur Schaffung 

von Ausbildungsplätzen einverstanden?  

Wir begrüssen die Förderung der erstmaligen beruflichen Ausbildung nach Möglichkeit im ersten Arbeits-

markt. 

 
Jugendliche mit einer (psychischen) Beeinträchtigung sollten bei einer Ausbildung im ersten Arbeits-
markt zusätzlich einen Anspruch auf Beratung, Begleitung und Unterstützung durch ein externes 
Coaching haben, sofern dies von ihnen gewünscht wird. Aus Sicht des Schutzes von jungen Menschen 
mit starken Beeinträchtigungen befürworten wir, dass erstmalige berufliche Ausbildungen auch in spezi-
ellen  Einrichtungen für die berufliche Integration im Rahmen des Artikels 16 IVG weiterhin möglich sind. 
Für sie stellt es häufig die einzige Möglichkeit dar, eine berufliche Ausbildung machen zu können. Zudem 
soll diese Option auch jenen Jugendlichen offen stehen, bei denen sich im Verlauf der Berufsausbildung 
im ersten Arbeitsmarkt zeigt, dass dieser Ausbildungsweg für sie nicht angemessen ist. Wir möchten 
darauf hinweisen, dass auch bei Ausbildungen ausserhalb des ersten Arbeitsmarktes das Taggeld in ei-
nen Zusammenhang mit der Leistung gestellt werden sollte. Es ist für alle Lernenden motivierender, 
wenn sie für ihre Arbeit einen von ihrer Leistung abhängigen Lohn erhalten. Dies ist deshalb bei der Aus-
gestaltung der Verordnungsbestimmungen zur Höhe des Taggeldes bei Fehlen eines Lehrvertrages so-
wie bei der Festlegung der Auszahlungsmodalitäten bei Fehlen eines Arbeitgebers zu berücksichtigen 
(Art. 24quater 2. Absatz E-IVG). 
 
10.  Sind Sie mit der vorgeschlagenen Erhöhung der Altersgrenze für medizinische Eingliede-

rungsmassnahmen einverstanden (bis zum Abschluss beruflicher Massnahmen, maximal 

bis zum vollendeten 25. Altersjahr)?  

Diese Erhöhung wird begrüsst. 

 
Zielgruppe 3: psychisch erkrankte Versicherte (25 – 65), Fragebogen 11-13 

Die skizzierten Massnahmen zuhanden der Zielgruppe 3 werden begrüsst, insbesondere 
-  der Ausbau der Beratung und Begleitung bei psychisch erkrankten Versicherten 
-  die Ausweitung der Früherfassung auf Versicherte, die von Arbeitsunfähigkeit bedroht sind 
-  die Flexibilisierung der Integrationsmassnahmen 
 
Verbesserung der Koordination der beteiligten Akteure (Fragebogen 14-17) 

Die skizzierten Massnahmen werden begrüsst, insbesondere 
-  die Möglichkeit für Zusammenarbeitsvereinbarungen mit Dachverbänden der Arbeitswelt 
-  die vorgeschlagene Regelung des Unfallschutzes während Eingliederungsmassnahmen 
-  die Stärkung der Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten 
-  die Verlängerung des Schutzes der Versicherten im Fall von Arbeitslosigkeit nach Rentenrevision 
 
18.  Sind Sie mit der Einführung eines stufenlosen Rentensystems grundsätzlich einverstan-

den?  

Der SGV befürwortet grundsätzlich die Verfeinerung der Rentenabstufung, allerdings mit der Einschrän-
kung, dass diese nicht zu Kostenverlagerungen zu den Gemeinden führt.  

 
Ein Grund für das Scheitern der IV-Revision 6b lag unter anderen darin, dass über die Höhe des Invalidi-
tätsgrades für eine ganze Rente keine Einigung gefunden werden konnte. Seitdem ist nicht ersichtlich, 
dass sich die Meinungen dazu geändert hätten. Wir befürchten deshalb, dass die Einführung des stufen-
losen Rentensystems im Rahmen der Vorlage zur Weiterentwicklung der IV die parlamentarische Arbeit 
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erschwert, wenn nicht gar zu einem Scheitern der Vorlage führt. Die Einführung des stufenlosen Renten-
systems für die IV ist ein Meilenstein, der mit grossen administrativen Auswirkungen und dem Potential, 
Rechtsunsicherheit zu schaffen, verbunden ist. Ein klarer Handlungsbedarf für einen Systemwechsel, der 
die sozialpolitischen Risiken überwiegen würde, ist aus Sicht des SGV nicht gegeben.   
 
19./20.  Sind Sie mit einem stufenlosen Rentensystem mit einer ganzen Rente ab einem Invalidi-

tätsgrad von 70 % einverstanden?  

Sofern ein stufenloses Rentensystem eingeführt wird, begrüssen wir es, wenn ein Anspruch auf eine 
ganze Rente ab dem Invaliditätsgrad von 70% wie bis anhin besteht. Einen Anspruch auf eine ganze 

Rente erst ab dem Invaliditätsgrad von 80% lehnen wir ab.  

 
Aktuell wird ab einem IV-Grad von 70% eine ganze Rente ausgerichtet. Der SGV hatte sich während des 
Vernehmlassungsverfahrens zur 6. IV-Revision b stets für die Beibehaltung der heutigen Lösung ausge-
sprochen, weil er bei einer Erhöhung der Grenze für eine Vollrente Kostenverlagerungen in die EL und 
die Sozialhilfe befürchtete. Tatsächlich hält auch der erläuternde Bericht fest, dass sich bei Einführung 
eines stufenlosen Rentensystems  mit einer ganzen Rente ab einem IV-Grad von 80% Mehrkosten für 
die Sozialhilfe und für die EL ergeben. Damit einher geht eine weitere Verschiebung von Aufgaben und 
deren Finanzierung vom Bund zu den Kantonen und den Gemeinden. Zudem trifft der Systemwechsel 
insbesondere schwer- und schwerstbehinderte Menschen, die kaum Aussicht auf eine Integration in den 
Arbeitsmarkt haben.  
 
21.  Sind Sie einverstanden, dass das stufenlose Rentensystem grundsätzlich nur auf Neuren-

ten angewandt wird?  

Sofern ein stufenloses Rentensystem eingeführt wird, begrüssen wir es, wenn es grundsätzlich nur auf 
Neurenten angewendet wird.  

 
22.  Sind Sie mit der Schaffung der Rechtsgrundlage für die Bildung regionaler Kompetenzstel-

len für Arbeitsvermittlung einverstanden?  

Die Möglichkeit für Bildung regionaler Kompetenzstellen für Arbeitsvermittlung wird begrüsst. Damit 
kann die Kooperation zwischen IV-Stellen, dem RAV und den Sozialbehörden verstärkt werden. 

 

III Weitere Punkte 
 

Schaffung von Grundsätzen zur Tarifordnung und Kostenermittlung für die Leistungsabgeltung 

der IV 

Die Schaffung von Grundsätzen zur Tarifordnung und Kostenermittlung wird grundsätzlich begrüsst. 

 
Mit diesem Vorschlag kann der heute sehr unbefriedigenden Situation im Tariffindungsprozess für Leis-
tungen zu Lasten der IV entgegengewirkt werden. Die Festlegung der konkreten Bestimmungen, welche 
sich erheblich auf die Leistungserbringer und die Kantone auswirken können, wird an den Bundesrat de-
legiert. Wir fordern den Bundesrat auf, bereits in der Botschaft die wesentlichen Eckwerte der in diesem 
Zusammenhang zu erarbeitenden Verordnungsbestimmungen aufzuführen, damit die Konsequenzen für 
die Kantone und die Leistungserbringer abgeschätzt werden können. 
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Präzisierung des Leistungskatalogs der Organisationen der privaten Invalidenhilfe  

(Art. 74) 

Wir begrüssen es, dass der Leistungskatalog nach Artikel 74 IVG auf Leistungen zur Unterstützung und 
Förderung der Eingliederung Invalider (LUFEB) erweitert wird. Zusätzlich fordern wir, dass Artikel 74 IVG 
ebenfalls das „begleitete Wohnen“ einschliessen soll.  

 
Menschen mit Behinderung, die nicht in stationären Einrichtungen wohnen und trotzdem eine gewisse 
Betreuungsleistung brauchen, sind auf die Betreuung im Rahmen des begleiteten Wohnens angewiesen. 
Andere Wohnangebote als diejenigen in stationären Einrichtungen fordert auch die UNO-Behinderten-
rechtskonvention. Eine Ergänzung des Artikels 74 IVG mit „begleiteten Wohnen“ ist deshalb notwendig. 
Rückforderung von Baubeiträgen 

 

Wir lehnen es ab, dass die gesetzlichen Grundlagen für eine Rückforderung von Baubeiträgen bei ge-
meinnützigen Einrichtungen durch die IV verschärft werden. 

 
In der Praxis werden die Kantone mit Rückforderungen von Baubeiträgen der IV konfrontiert, die auf ihr 
Unverständnis stossen. Die gemeinnützigen Einrichtungen können Rückforderungen der IV, z.B. bei ei-
nem Verkauf oder Umnutzung der subventionierten Bauten, häufig nicht aus eigenen Mitteln bestreiten 
und gelangen deshalb an den Kanton. Aus Sicht des Subventionsgesetzes mag es sich um einen Rück-
forderungsanspruch handeln. Aus Sicht der Behindertenhilfe werden die Mittel aber zweckgemäss wei-
terverwendet oder dienen sogar noch besser dem ursprünglich gemäss Art 73 IVG intendierten Zweck. 
Letztlich führt die Rückforderung von Baubeiträgen bei gemeinnützigen Einrichtungen in vielen Fällen ein-
zig dazu, dass der Kanton zu Gunsten der IV die Rückforderung begleichen muss. Wir lehnen es deshalb 
ab, dass der Bund im Nachhinein die gesetzlichen Grundlagen für eine Rückforderung von Baubeiträgen 
durch die IV noch verschärft (z.B. Verlängerung der Verjährungsfrist). 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  
 
Freundliche Grüsse 
Schweizerischer Gemeindeverband 

Präsident   Direktor 
 
   
 
 
Hannes Germann  Reto Lindegger  
Ständerat   


